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Hinweis:
Die Gesetz- und Verordnungsblätter des Landes NRW (GV. NRW.) und die Sammlung aller Gesetze und 
Verordnungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Ministerialblätter für das Land NRW (MBl. NRW.) 
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 2006

Verordnung zur Erprobung digitaler Formen der 
Aufgabenerledigung in der Verwaltung und zur 

Fortentwicklung des E-Governments im Zustän-
digkeitsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, 

Innovation, Digitalisierung und Energie 
(Digitalerprobungsverordnung MWIDE)

Vom 5. Mai 2022

Auf Grund des § 25a Absatz 1 Nummer 1 und 2 des E-
Government-Gesetzes Nordrhein-Westfalen vom 8. Juli 
2016 (GV. NRW. S.  551), der durch Artikel  1 Nummer 9 
des Gesetzes vom 1. Februar 2022 (GV. NRW. S. 122) neu 
gefasst worden ist, verordnet das Ministerium für Wirt-
schaft, Innovation, Digitalisierung und Energie im Ein-
vernehmen mit dem Beauftragten der Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen für Informationstechnik und dem 
Ministerium des Innern:

Abschnitt 1

Vertragsschluss des Landesbetriebs Information und 
Technik Nordrhein-Westfalen per E-Mail

§ 1 

Voraussetzungen

(1) Abweichend von §  57 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 12. November 1999 (GV. NRW. 
S.  602), das zuletzt durch Artikel  2 des Gesetzes vom 
1. Februar 2022 (GV. NRW. S. 122) geändert worden ist, 
kann der Landesbetrieb Information und Technik Nord-
rhein-Westfalen (IT.NRW) öffentlich-rechtliche Verträge 
mit Behörden im Sinne des § 1 Absatz 2 des E-Govern-
ment-Gesetzes Nordrhein-Westfalen vom 8. Juli 2016 
(GV. NRW. S. 551) in der jeweils geltenden Fassung unter 
den Voraussetzungen des Absatz 2 per E-Mail schließen.

(2) Ein Vertrag nach Absatz 1 kann per E-Mail wirksam 
nur geschlossen werden, wenn 

1.  das Auftragsvolumen des Vertrages maximal 5 000 000 
Euro abzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer be-
trägt,

2.  die Vertragsparteien für den Vertragsschluss keine ex-
ternen Dritten bevollmächtigen,

3.  zum Vertragsschluss ausschließlich dienstliche E-
Mail-Adressen verwendet werden, die eine Individua-
lisierung der Absenderin oder des Absenders zulassen,

4.  sich aus der Betreffzeile der E-Mail ergibt, dass es 
sich um ein Vertragsangebot, eine Vertragsannahme 
oder einen Vertragsschluss handelt und

5.  alle weiteren Wirksamkeitsvoraussetzungen eines öf-
fentlich-rechtlichen Vertrages aus §§ 54ff. des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes Nordrhein-Westfalen erfüllt 
sind.

(3) Die Vertragsparteien stellen für ihren Bereich sicher, 
dass die zeichnende Person zum Vertragsschluss befugt 
ist. Dienstanweisungen, Hauserlasse und vergleichbare 
interne Vorgaben zu Zeichnungs- und Abstimmungspro-
zessen sowie zu Wertgrenzen sind dabei zu beachten. Die 
weiteren Vorgaben der Gemeinsamen Geschäftsordnung 
für die Ministerien des Landes Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Dezember 
2014 (MBl. NRW. S. 826), die zuletzt durch Bekanntma-
chung vom 6. April 2021 (MBl. NRW. S.  206) geändert 
worden ist, sind einzuhalten.

§ 2

Aufbewahrung und Archivierung

Die E-Mails nach § 1 unterliegen den gesetzlichen Auf-
bewahrungs- und Archivierungsvorschriften. Insbeson-
dere ist §  11 des E-Government-Gesetzes Nordrhein-
Westfalen zu beachten.

Abschnitt 2
Vertragsschluss der d-NRW AöR per E-Mail

§ 3
Voraussetzungen

(1) Abweichend von §  57 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen kann die d-
NRW AöR öffentlich-rechtliche Verträge mit Behörden 
im Sinne des §  1 Absatz  2 des E-Government-Gesetzes 
Nordrhein-Westfalen unter den Voraussetzungen des Ab-
satzes 2 per E-Mail schließen.

(2) Ein Vertrag nach Absatz 1 kann per E-Mail wirksam 
nur geschlossen werden, wenn 

1.  das Auftragsvolumen des Vertrages 

 a)  mit Behörden des Landes maximal 1 000 000 Euro 
abzüglich der gesetzlichen  Umsatzsteuer oder

 b)  mit anderen Behörden im Sinne des Absatz 1 ma-
ximal 100 000 Euro abzüglich der gesetzlichen 
Umsatzsteuer beträgt,

2.  die Vertragsparteien für den Vertragsschluss keine au-
ßerhalb der Behörde stehenden natürlichen oder ju-
ristischen Personen bevollmächtigen,

3.  zum Vertragsschluss ausschließlich dienstliche E-
Mail-Adressen verwendet werden, die eine Individua-
lisierung der Absenderin oder des Absenders zulassen,

4.  sich aus der Betreffzeile der E-Mail ergibt, dass es 
sich um ein Vertragsangebot, eine Vertragsannahme 
oder einen Vertragsabschluss handelt und

5.  alle weiteren Wirksamkeitsvoraussetzungen eines öf-
fentlich-rechtlichen Vertrages aus §§ 54ff. des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen erfüllt sind.

(3) Die Vertragsparteien stellen für ihren Bereich sicher, 
dass die zeichnende Person zum Vertragsschluss befugt 
ist. Dienstanweisungen, Hauserlasse und vergleichbare 
interne Vorgaben zu Zeichnungs- und Abstimmungspro-
zessen sowie zu Wertgrenzen sind dabei zu beachten. Die 
weiteren Vorgaben der Gemeinsamen Geschäftsordnung 
für die Ministerien des Landes Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Dezember 
2014 (MBl. NRW. S. 826), die zuletzt durch Bekanntma-
chung vom 6. April 2021 (MBl. NRW. S.  206) geändert 
worden ist, sind einzuhalten.

§ 4
Aufbewahrung und Archivierung

Die E-Mails nach § 3 unterliegen den gesetzlichen Auf-
bewahrungs- und Archivierungsvorschriften. Insbeson-
dere ist §  11 des E-Government-Gesetzes Nordrhein-
Westfalen zu beachten.

Abschnitt 3
Bekanntgabe und Zustellung von Verwaltungsakten der 

Bezirksregierungen Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, Köln 
und Münster, welche in Angelegenheiten fi nanzieller 

 Hilfeleistungen im Rahmen staatlicher Hilfsprogramme 
zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie 
erlassen werden, durch Bereitstellung zum Datenabruf

§ 5
Bekanntgabe von Verwaltungsakten durch Abruf über 

öffentlich zugängliche Netze

Abweichend von § 41 Absatz 2a des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen gilt §  5 
Absatz  3 des E-Government-Gesetzes Nordrhein-West-
falen entsprechend für elektronische Verwaltungsakte 
der Bezirksregierungen Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, 
Köln und Münster, welche in Angelegenheiten fi nanziel-
ler Hilfeleistungen im Rahmen staatlicher Hilfspro-
gramme zur Abmilderung der Folgen der COVID-
19-Pandemie erlassen werden, mit der Maßgabe, dass an 
die Stelle des Postfachs nach § 2 Absatz 7 des Onlinezu-
gangsgesetzes vom 14. August 2017 (BGBl.  I S.  3122, 
3138), das zuletzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 28. 
Juni 2021 (BGBl. I S. 2250) geändert worden ist, das Be-
standteil eines Nutzerkontos nach §  2 Absatz  5 des 
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 Onlinezugangsgesetzes ist, ein Postfach bei der digitalen 
Verfahrensplattform „BMWi Überbrückungshilfe“ 
(https://ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/) oder 
der digitalen Antragsplattform „Elster Unternehmens-
konto – Außerordentliche Wirtschaftshilfe – Direktan-
trag“ (https://ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/), 
beide betrieben vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz unter Beteiligung des Bundesministeri-
ums der Finanzen und des Bundesministeriums des In-
nern und für Heimat sowie aller sechzehn Bundesländer, 
tritt. 

§ 6
Zustellung von Verwaltungsakten durch Abruf 

über öffentlich zugängliche Netze

(1) Abweichend von § 5 Absatz 4 bis 7 des Landeszustel-
lungsgesetzes vom 7. März 2006 (GV. NRW. S. 94) in der 
jeweils geltenden Fassung kann ein elektronischer Ver-
waltungsakt der Bezirksregierungen Arnsberg, Detmold, 
Düsseldorf, Köln oder Münster auch dadurch zugestellt 
werden, dass er von der oder dem Beteiligten oder einer 
von ihr oder ihm bevollmächtigten Person über öffent-
lich zugängliche Netze über eines der in §  5 genannten 
Portale abgerufen wird. §  5 Absatz  3 Satz  2 des E-Go-
vernment-Gesetzes Nordrhein-Westfalen gilt entspre-
chend. Die abrufberechtige Person ist elektronisch über 
die Bereitstellung zu informieren. Die Bezirksregierung 
hat entweder in der Mitteilung über die Bereitstellung 
oder im Betreff der im Postfach abrufbaren Nachricht 
das Dokument als Zustellungssache zu kennzeichnen. 

(2) Eine Zustellung nach Absatz  1 Satz  1 setzt voraus, 
dass die oder der Beteiligte in diese Form der Zustellung 
eingewilligt hat. Eine Einwilligung kann insbesondere 
im Rahmen der digitalen Antragstellung für die Hilfs-
programme innerhalb der in § 5 genannten Portale abge-
geben werden. Die Einwilligung kann jederzeit mit Wir-
kung für die Zukunft widerrufen werden.

(3) Der Verwaltungsakt gilt am dritten Tag, nachdem die 
Benachrichtigung über die Bereitstellung des Verwal-
tungsakts zum Abruf an die abrufberechtigte Person ab-
gesendet wurde, als zugestellt. Der Zugang der Benach-
richtigung wird vermutet, wenn die Bezirksregierung die 
Benachrichtigung nachweislich an eine von der abruf-
berechtigten Person zur Verfügung gestellten E-Mail-
adresse versandt hat. Weist die abrufberechtigte Person 
unwiderleglich nach, dass die Benachrichtigung nicht 
oder nicht innerhalb von drei Tagen nach der Absendung 
zugegangen ist, gilt der Verwaltungsakt in dem Zeit-
punkt als zugestellt, in dem die abrufberechtigte Person 
den Datenabruf durchgeführt hat.

Abschnitt 4
Bekanntgabe und Zustellung von Verwaltungsakten der 
Industrie- und Handelskammern durch Bereitstellung 

zum Datenabruf

§ 7
Bekanntgabe von Verwaltungsakten  durch Abruf über 

öffentlich zugängliche Netze

Abweichend von § 41 Absatz 2a des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen gilt §  5 
Absatz  3 des E-Government-Gesetzes Nordrhein-West-
falen entsprechend für elektronische Verwaltungsakte 
der Industrie- und Handelskammern sowie der Hand-
werkskammern in Nordrhein-Westfalen mit der Maß-
gabe, dass an die Stelle des Postfachs nach § 2 Absatz 7 
des Onlinezugangsgesetzes, das Bestandteil eines Nut-
zerkontos nach § 2 Absatz 5 des Onlinezugangsgesetzes 
ist, ein Postfach eines von einer Industrie- und Handels-
kammer oder Handwerkskammer zur Nutzung durch die 
Mitglieder zur Verfügung gestellten Portals tritt.

§ 8
Zustellung von Verwaltungsakten durch Abruf 

über öffentlich zugängliche Netze

(1) Abweichend von § 5 Absatz 4 bis 7 des Landeszustel-
lungsgesetzes kann ein elektronischer Verwaltungsakt 
der Industrie- und Handelskammern sowie der Hand-
werkskammern auch dadurch zugestellt werden, dass er 
von der oder dem Beteiligten oder einer von ihr oder ihm 

bevollmächtigten Person über öffentlich zugängliche 
Netze von deren Postfach eines durch die Kammern für 
ihre Mitglieder zur Verfügung gestellten Portals abgeru-
fen wird. Hierfür können auch mehrere Kammern ein ge-
meinsames Portal nutzen. § 5 Absatz 3 Satz 2 des E-Go-
vernment-Gesetzes Nordrhein-Westfalen gilt entspre-
chend. Die abrufberechtige Person ist elektronisch über 
die Bereitstellung zu informieren. Die Industrie- und 
Handelskammer oder Handwerkskammer hat entweder 
in der Mitteilung über die Bereitstellung oder im Betreff 
der im Postfach abrufbaren Nachricht das Dokument als 
Zustellungssache zu kennzeichnen. 

(2) Eine Zustellung nach Absatz  1 Satz  1 setzt voraus, 
dass die oder der Beteiligte in diese Form der Zustellung 
eingewilligt hat. Die Industrie- und Handelskammer 
oder Handwerkskammer hat die oder den Beteiligten 
über die Rechtsfolgen der Zustellung durch Abruf über 
öffentlich zugängliche Netze bei Einholung der Einwilli-
gung zu informieren.

(3) Der Verwaltungsakt gilt am dritten Tag, nachdem die 
Benachrichtigung über die Bereitstellung des Verwal-
tungsakts zum Abruf an die abrufberechtigte Person 
 abgesendet wurde, als zugestellt. Der Zugang der Be-
nachrichtigung wird vermutet, wenn die Industrie- und 
Handelskammer oder Handwerkskammer die Benach-
richtigung nachweislich an eine von der abrufberechtig-
ten Person zur Verfügung gestellten E-Mailadresse ver-
sandt hat. Weist die abrufberechtigte Person unwiderleg-
lich nach, dass die Benachrichtigung nicht oder nicht 
innerhalb von drei Tagen nach der Absendung zugegan-
gen ist, gilt der Verwaltungsakt in dem Zeitpunkt als zu-
gestellt, in dem die abrufberechtigte Person den Daten-
abruf durchgeführt hat.

Abschnitt 5
Schlussvorschriften

§ 9
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt vorbehaltlich der Absätze 2 
bis 5 am Tag nach der Verkündung in Kraft.

(2) Abschnitt 1 tritt am 31. Dezember 2025 außer Kraft.

(3) Abschnitt 2 tritt am 31. Dezember 2025 außer Kraft.

(4) Abschnitt 3 tritt am 31. Dezember 2025 außer Kraft.

(5) Abschnitt 4 tritt am 31. Dezember 2026 außer Kraft.

Düsseldorf, den 5. Mai 2022

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 
und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

GV. NRW. 2022 S. 728

 2006

Verordnung zur Erprobung digitaler Formen der 
Aufgabenerledigung in der Verwaltung und zur 

Fortentwicklung des E-Governments im Zustän-
digkeitsbereich des Ministeriums der Finanzen 

(Digitalerprobungsverordnung FM)

Vom 3. Mai 2022

Auf Grund des § 25a Absatz 1 Nummer 1 und 2 des E-
Government-Gesetzes Nordrhein-Westfalen vom 8. Juli 
2016 (GV. NRW. S.  551), der durch Artikel  1 Nummer 9 
des Gesetzes vom 1. Februar 2022 (GV. NRW. S. 122) neu 
gefasst worden ist, verordnet das Ministerium der Finan-
zen im Einvernehmen mit dem Beauftragten der Landes-
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regierung Nordrhein-Westfalen für Informationstechnik 
und dem Ministerium des Inneren:

Abschnitt 1
Bekanntgabe und Zustellung von Verwaltungsakten der 

Versorgungswerke der Freien Berufe und des Versor-
gungswerks der Mitglieder der Landtage von Nordrhein-
Westfalen, Brandenburg und Baden-Württemberg durch 

Bereitstellung zum Datenabruf

§ 1
Bekanntgabe von Verwaltungsakten durch Abruf über 

öffentlich zugängliche Netze

Abweichend von § 41 Absatz 2a des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1999 
(GV. NRW. S.  602) in der jeweils geltenden Fassung gilt 
§  5 Absatz  3 des E-Government-Gesetzes Nordrhein-
Westfalen vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 551) in der je-
weils geltenden Fassung entsprechend für elektronische 
Verwaltungsakte der Versorgungswerke der Freien Be-
rufe in Nordrhein-Westfalen und des Versorgungswerks 
der Mitglieder der Landtage von Nordrhein-Westfalen, 
Brandenburg und Baden-Württemberg, im Folgenden 
Versorgungswerke, mit der Maßgabe, dass an die Stelle 
des Postfachs nach § 2 Absatz 7 des Onlinezugangsgeset-
zes vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122, 3138), das zu-
letzt durch Artikel  16 des Gesetzes vom 28. Juni 2021 
(BGBl. I S. 2250) geändert worden ist, das Bestandteil ei-
nes Nutzerkontos nach § 2 Absatz 5 des Onlinezugangs-
gesetzes ist, ein Postfach eines Mitgliederportals eines 
Versorgungswerks tritt.

§ 2
Zustellung von Verwaltungsakten durch Abruf 

über öffentlich zugängliche Netze

(1) Abweichend von § 5 Absatz 4 bis 7 des Landeszustel-
lungsgesetzes vom 7. März 2006 (GV. NRW. S. 94) in der 
jeweils geltenden Fassung kann ein elektronischer Ver-
waltungsakt der Versorgungswerke auch dadurch zuge-
stellt werden, dass er von der oder dem Beteiligten oder 
einer von ihr oder ihm bevollmächtigten Person über öf-
fentlich zugängliche Netze von deren oder dessen Post-
fach eines Mitgliederportals des Versorgungswerks abge-
rufen wird. § 5 Absatz 3 Satz 2 des E-Government-Ge-
setzes Nordrhein-Westfalen gilt entsprechend. Die 
abrufberechtige Person ist elektronisch über die Bereit-
stellung zu informieren. Das Versorgungswerk hat ent-
weder in der Mitteilung über die Bereitstellung oder im 
Betreff der im Postfach abrufbaren Nachricht das Doku-
ment als Zustellungssache zu kennzeichnen. 

(2) Eine Zustellung nach Absatz  1 Satz  1 setzt voraus, 
dass die oder der Beteiligte in diese Form der Zustellung 
eingewilligt hat. Das Versorgungswerk hat die Beteiligte 
oder den Beteiligten über die Rechtsfolgen der Zustel-
lung durch Abruf über öffentlich zugängliche Netze bei 
Einholung der Einwilligung zu informieren.

(3) Der Verwaltungsakt gilt am dritten Tag, nachdem die 
Benachrichtigung über die Bereitstellung des Verwal-
tungsakts zum Abruf an die abrufberechtigte Person ab-
gesendet wurde, als zugestellt. Der Zugang der Benach-
richtigung wird vermutet, wenn das Versorgungswerk die 
Benachrichtigung nachweislich an eine von der abruf-
berechtigten Person zur Verfügung gestellte E-Mail- 
Adresse versandt hat. Weist die abrufberechtigte Person 
unwiderleglich nach, dass die Benachrichtigung nicht 
oder nicht innerhalb von drei Tagen nach der Absendung 
zugegangen ist, gilt der Verwaltungsakt in dem Zeit-
punkt als zugestellt, in dem die abrufberechtigte Person 
den Datenabruf durchgeführt hat.

Abschnitt 2
Schlussvorschriften

§ 3
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft und am 31. Dezember 2026 außer Kraft.

Düsseldorf, den 3. Mai 2022

Der Minister der Finanzen 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Lutz L i e n e n k ä m p e r

– GV. NRW. 2022 S. 729

20320

Dritte Verordnung zur Änderung 
der Erschwerniszulagenverordnung

Vom 10. Mai 2022

Auf Grund des § 65 Satz 1 in Verbindung mit § 92 Ab-
satz 1 Nummer 2 des Landesbesoldungsgesetzes vom 14. 
Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642), von denen § 92 
Absatz 1 Nummer 2 durch Artikel 5 Nummer 16 des Ge-
setzes vom 7. April 2017 (GV. NRW. S. 414) geändert wor-
den ist, verordnet die Landesregierung:

Artikel 1

Nach §  17 der Erschwerniszulagenverordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. Dezember 1998 
(BGBl.  I S.  3498), die zuletzt durch Verordnung vom 
2. Februar 2021 (GV. NRW. S. 189) geändert worden ist, 
wird der folgende 7. Titel eingefügt:

 „7. Titel
  Zulage für die Tätigkeit als Notfallsanitäterin 

oder Notfallsanitäter

 § 17a
 Allgemeine Voraussetzungen und Höhe der Zulage

(1) Beamtinnen und Beamte des feuerwehrtechnischen 
Dienstes, die die Erlaubnis zur Führung der Berufsbe-
zeichnung „Notfallsanitäterin“ oder „Notfallsanitäter“ 
besitzen, erhalten für die Tätigkeit als Notfallsanitäterin 
oder Notfallsanitäter eine Zulage.

(2) Die Zulage beträgt 2,50 Euro je Stunde der tatsächli-
chen Verwendung in der Notfallrettung. § 9 Absatz 1 gilt 
entsprechend.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, 10. Mai 2022

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Für den  Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

– GV. NRW. 2022 S. 730



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 28 vom 19. Mai 2022 731

2125
780

Berichtigung 
des Gesetzes zur Modernisierung 

des Landwirtschaftskammerrechts 
und zur Änderung weiterer Gesetze

Vom 29. April 2022

Das Gesetz zur Modernisierung des Landwirtschafts-
kammerrechts und zur Änderung weiterer Gesetze vom 
25. März 2022 (GV. NRW. S. 360) wird wie folgt berich-
tigt:

1.  In Artikel 2 Nummer 1 werden die Wörter „[einfügen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle dieses Gesetzes]“ 
durch die Wörter „vom 25. März 2022 (GV. NRW. 
S. 360)“ ersetzt.

2.  In Artikel 4 wird im Eingangssatz die Angabe „2017“ 
durch die Angabe „2007“ ersetzt.

Düsseldorf, den 29. April 2022

Der Minister der Finanzen 

Für das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz

insofern mit der Wahrnehmung der Geschäfte beauftragt

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

– GV. NRW. 2022 S. 731
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Zweite Verordnung zur Änderung 
der Beiräteverordnung

Vom 28. April 2022

Auf Grund des § 13 Absatz 4 des Teilhabe- und Integra-
tionsgesetzes vom 25. November 2021 (GV. NRW. 
S. 1213a) verordnet das Ministerium für Kultur und Wis-
senschaft nach Anhörung des für Integration und des für 
Kultur zuständigen Ausschusses des Landtags:

Artikel 1

Die Beiräteverordnung vom 10. Oktober 2012 (GV. NRW. 
S.  504), die zuletzt durch Artikel  8 des Gesetzes vom 1. 
Februar 2022 (GV. NRW. S.  122) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1.  Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

  „Verordnung über den Landesbeirat für Vertriebenen-, 
Flüchtlings- und Spätaussiedlerfragen 

(LandesbeiratsVO)“.

2.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „§ 1
  Mitglieder des Landesbeirats“.

 b)  In Absatz  1 werden die Wörter „von dem für Ver-
triebenen- und Aussiedlerfragen zuständigen Mi-
nisterium berufen, soweit sie nicht gemäß § 2 Ab-
satz 1 Nummer 1 entsandt werden“ durch die Wör-
ter „bis auf die in §  2 Absatz  1 Nummer  3 
genannten Mitglieder auf Empfehlung der in §  2 
Absatz 1 Nummer 1 und 2 bezeichneten in Nord-
rhein-Westfalen ansässigen einschlägigen Kultur- 
oder Bildungseinrichtungen und der auf Lan-
desebene tätigen Organisationen von dem für Ver-
triebenen- und Aussiedlerfragen zuständigen 
Ministerium berufen“ ersetzt.

 c)  Absatz 2 wird aufgehoben.

 d)  Absatz 3 wird Absatz 2.

3.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „§ 2
  Zusammensetzung des Landesbeirats“.

 b)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

   „1.  fünf Mitgliedern, die vom für Vertriebe-
nen- und Aussiedlerfragen zuständigen 
Ministerium aus den in Nordrhein-Westfa-
len ansässigen einschlägigen Kultur- oder 
Bildungseinrichtungen berufen werden,“.

  bb)  In Nummer 2 werden die Wörter „mindestens 
zur Hälfte sind Spätaussiedler zu berufen,“ 
durch die Wörter „mindestens zur Hälfte sind 
Spätaussiedlerinnen oder Spätaussiedler vom 
für Vertriebenen- und Aussiedlerfragen zu-
ständigen Ministerium zu berufen, und“ er-
setzt.

  cc)  In Nummer 3 wird der Punkt am Ende durch 
die Wörter „, die vom für Vertriebenen- und 
Aussiedlerfragen zuständigen Ministerium be-
rufen werden.“ ersetzt.

 c)  Absatz 2 wird aufgehoben.

 d)  Absatz 3 wird Absatz 2.

 e)  Absatz 4 wird Absatz 3 und das Wort „kann“ wird 
durch das Wort „muss“ ersetzt und die Wörter 
„entsandt oder“ werden gestrichen.

4.  § 3 wird aufgehoben.

5.  § 4 wird § 3 und wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „§ 3
   Amtsdauer und Zusammentritt 

des Landesbeirats“.

 b)  In Absatz 1 werden die Wörter „der Beiräte“ durch 
die Wörter „des Landesbeirats“ ersetzt.

 c)  In Absatz 3 werden die Wörter „der Beiräte laden“ 
durch die Wörter „des Landesbeirats lädt“ ersetzt 
und die Wörter „bzw. die Bezirksregierung, bei der 
ein Beirat gebildet wird,“ gestrichen.

6.  § 5 wird § 4 und Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben.

7.  § 6 wird § 5 und in Absatz 1 werden die Wörter „oder 
entsendenden“ gestrichen.

8.  §  7 wird §  6 und die Wörter „der Beiräte“ werden 
durch die Wörter „des Landesbeirats“ ersetzt.

9.  § 8 wird § 7.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 28. April 2022

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Isabel  P f e i f f e r - P o e n s g e n

– GV. NRW. 2022 S. 731
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Vierte Verordnung zur Änderung der 
eAkten-Einführungszeitpunktverordnung 

Straf- und Bußgeldverfahren

Vom 10. Mai 2022

Auf Grund des § 32 Absatz 2 der Strafprozeßordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 
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(BGBl.  I S.  1074, 1319), der durch Artikel  1 Nummer  2 
des Gesetzes vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2208) eingefügt 
worden ist, sowie auf Grund des § 110a Absatz 2 des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), 
der zuletzt durch Artikel 8 Nummer 13 des Gesetzes vom 
5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2208) neu gefasst worden ist, je-
weils in Verbindung mit § 1 der Verordnung über die Er-
mächtigung des Ministeriums der Justiz zum Erlass von 
Rechtsverordnungen zur elektronischen Aktenführung in 
Ordnungswidrigkeitsverfahren, Strafverfahren und 
Strafvollzugsverfahren vom 10. März 2020 (GV. NRW. 
S. 182) verordnet das Ministerium der Justiz:

Artikel 1

Die Anlage der eAkten-Einführungszeitpunktverordnung 
Straf- und Bußgeldverfahren vom 19. Januar 2021 (GV. 
NRW. S. 130), die zuletzt durch Verordnung vom 28. März 
2022 (GV. NRW. S. 454) geändert worden ist, erhält die aus 
dem Anhang zu dieser Verordnung ersichtliche Fassung.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Juni 2022 in Kraft.

Düsseldorf, den 10. Mai 2022

Der Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Peter B i e s e n b a c h
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Anlage 
 

Gericht/Staatsanwaltschaft 
Staatsanwaltschaft Aachen 
Staatsanwaltschaft Arnsberg 
Staatsanwaltschaft Bonn 
Staatsanwaltschaft Duisburg 
Staatsanwaltschaft Essen 
Staatsanwaltschaft Köln 
Staatsanwaltschaft Siegen 
Staatsanwaltschaft Wuppertal 
Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf 
Generalstaatsanwaltschaft Köln 
Amtsgericht Aachen 
Amtsgericht Arnsberg 
Amtsgericht Brilon 
Amtsgericht Düren 
Amtsgericht Eschweiler 
Amtsgericht Essen 
Amtsgericht Euskirchen 
Amtsgericht Gelsenkirchen 
Amtsgericht Meschede 
Amtsgericht Mülheim an der Ruhr 
Amtsgericht Oberhausen 
Amtsgericht Olpe 
Amtsgericht Wuppertal 
Landgericht Aachen 
Landgericht Wuppertal 
Oberlandesgericht Düsseldorf 
Oberlandesgericht Köln 

 
 
 

 

– GV. NRW. 2022 S. 731
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Fünfte Verordnung zur Änderung der Verordnung 
zur Regelung von Zuständigkeiten auf dem Gebiet 

des Energiewirtschaftsrechts

Vom 10. Mai 2022

Auf Grund des § 5 Absatz 3 Satz 1 des Landesorganisati-
onsgesetzes NRW vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), in 
Verbindung mit §  39 Absatz  1 des Kohlendioxid-Spei-
cherungsgesetzes vom 17. August 2012 (BGBl. I S. 1726), 
von denen § 5 Absatz 3 des Landesorganisationsgesetzes 
NRW durch Artikel  10 Nummer  3 des Gesetzes vom 
9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 462) geändert worden ist, ver-
ordnet nach Anhörung der zuständigen Ausschüsse des 
Landtages die Landesregierung:

Artikel 1

Die Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten auf 
dem Gebiet des Energiewirtschaftsrechts vom 21. März 
1995 (GV. NRW. S.  285), die zuletzt durch Verordnung 
vom 18. Februar 2020 (GV. NRW. S. 155) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1.  In § 1 Absatz 1 werden die Wörter „zuletzt geändert 
durch Artikel  1 des Gesetzes vom 5. Dezember 2019 
(BGBl. I S. 2002)“ durch die Wörter „das zuletzt durch 
Artikel 84 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I 
S. 3436) geändert worden ist“ ersetzt.

2.  Nach § 2 wird folgender § 3 eingefügt: 

 „§ 3 
 Kohlendioxid-Speicherungsgesetz

  Als zuständige Behörde im Sinne des §  39 Absatz  1 
des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes vom 17. Au-
gust 2012 (BGBl.  I S.  1726), das zuletzt durch Arti-
kel  22 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl.  I 
S.  3436) geändert worden ist, wird die Bezirksregie-
rung Arnsberg bestimmt.“

3.  Der bisherige § 3 wird § 4. 

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, 10. Mai 2022

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Für den  Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

– GV. NRW. 2022 S. 734
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